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2Definition Compliance

to comply with sth =

einer Sache entsprechen, etwas einhalten

compliant …

sind wir dann, wenn wir uns an die gültigen externen 

und internen Regeln halten

Compliance … 

umfasst alle Massnahmen, die der Regeleinhaltung dienen:

vorbeugen, aufdecken und reagieren
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(Rechtliche Grundlage: RRB Nr. 128/2015  und § 6 OV FD)

Aufgaben der Compliance-
Beauftragten

¹ Die Compliancebeauftragte unterstützt die Direktionen in ihren  

Bemühungen zur Compliance und koordiniert diese. 

² Sie erfüllt insbesondere die folgenden Aufgaben:

a. Erarbeitung von Weisungen und Reglementen oder Unterstützung der Direktionen            

bei deren Erarbeitung,

b. Hinwirken auf die Erarbeitung von Compliance-Prozessen,

c. Durchführung interner Schulungen,

d. Beantwortung von Anfragen
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6Konsolidierungskreise
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7Das Compliance-Konzept

Grundhaltung der Regierung

Compliance-Risiken

Vorbeugen Aufdecken Reagieren

Stetige Verbesserung
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Wir sind korrekt in allem, was wir tun.

Wir trauen uns, genau hinzuschauen und
nachzufragen, wenn Mitarbeitende sich
fragwürdig oder mehrdeutig verhalten.

Wir unterstützen einander, um täglich
korrekte Ergebnisse zu erzielen.

Grundhaltung der Regierung
RRB Nr. 750/2016
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Legislaturziel RRZ 10i



Compliancebeauftragte des Kantons Zürich

10Verhaltenskodex
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11Sensible Tätigkeitsbereiche

Bereiche, in denen durch

Entscheide von Mitarbeitenden
andere Personen

bedeutenden Nutzen 
erhalten können und

insbesondere mindestens 
eine der nebenstehenden

Tätigkeiten

ausgeübt wird:

Vergabe von Aufträgen, 
Subventionen, Fördermitteln 

➢ Überprüfen des Rechtsvollzugs 

(häufige Aussenkontakte)

➢ Bewirtschaftung von Staatsmitteln

➢ Erteilen von Bewilligungen, Erheben 

von Gebühren etc.

➢ Vergabe von Aufträgen, Subventionen 

und Fördermitteln

➢ Bearbeiten von wertvollen internen 

Informationen
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Ziffer 5 Verhaltenskodex

Sozial übliche Höflichkeitsgeschenke sind insbesondere:

- Gastpräsente

- Kleine interne Dankesgaben

- Für den Anlass angemessene Speisen und Getränk

…und allgemein gilt:

Geschenke, welche an die Privatadresse gesandt werden, sind zu retournieren und die 

Rücksendung zu dokumentieren.

Höflichkeitsgeschenke

Schon der blosse Anschein einer Beeinflussbarkeit ist zu vermeiden!
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Nulltoleranz (Ziffer 5 a und b Verhaltenskodex)

➢ Höflichkeitsgeschenke in Form von Geld oder 

Geldersatzmitteln sind verboten.
(z.B. Bargeldgeschenke, Gutscheine, Vergütungen, Schecks)

➢ Höflichkeitsgeschenke in hängigen Beschaffungs- und

Entscheidprozessen sind verboten.
(Weinflaschen, Pralinen, Einladungen zu Kaffeepausen, Einladungen zu 

Mittagessen, etc.)
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14Definition Vorteilsannahme
Art.322 sexies Strafgesetzbuch

Wenn ich als Angestellte/r einer öffentlichen

Verwaltung 

− im Hinblick auf die Amtsführung für    

sich oder einen Dritten 

− einen nicht gebührenden Vorteil fordert, 

sich versprechen lässt oder annimmt, 

→ wird dieser mit einer Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft
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Fragen zur Selbstkontrolle im Alltag

Regeln des Verhaltenskodex

Ist mein Handeln korrekt?

Würden meine Familie und Freunde 

mein Verhalten als anständig

empfinden?

Welcher Eindruck könnte in der 

Öffentlichkeit durch mein 

Handeln entstehen?
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Wer ist für die Compliance verantwortlich?

Regeln des Verhaltenskodex

DU bist für dein Handeln 

verantwortlich!

WIR gemeinsam stehen für 

eine integre Verwaltung!
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zu finden unter:

Weitere wichtige Informationen

➢ Compliance-Ratgeber «Darf ich 
das?»

Ca. 4x pro Jahr werden fiktive Compliance-

Konstellationen zu heiklen, mehrdeutigen Sachverhalten 

via Kantons-News auf ZHub / Internet veröffentlicht.

➢ Compliance E-Learning eingeführt

➢ Meldung von 
Missständen (Whistleblowing)

https://fd.ktzh.ch/intranet/finanzdirektion/de/compliance.html
https://fd.ktzh.ch/intranet/finanzdirektion/de/compliance.html
https://fd.ktzh.ch/intranet/finanzdirektion/de/compliance.html
https://fd.ktzh.ch/intranet/finanzdirektion/de/compliance.html
https://fd.ktzh.ch/intranet/finanzdirektion/de/compliance.html
https://www.zh.ch/de/arbeiten-beim-kanton/fuer-hr-profis/handbuch-personalrecht/definition/rechte-und-pflichten/treue-und-sorgfaltspflicht/meldung-von-missstaenden-whistleblowing-merkblatt.html
https://www.zh.ch/de/arbeiten-beim-kanton/fuer-hr-profis/handbuch-personalrecht/definition/rechte-und-pflichten/treue-und-sorgfaltspflicht/meldung-von-missstaenden-whistleblowing-merkblatt.html
https://www.zh.ch/de/arbeiten-beim-kanton/fuer-hr-profis/handbuch-personalrecht/definition/rechte-und-pflichten/treue-und-sorgfaltspflicht/meldung-von-missstaenden-whistleblowing-merkblatt.html
https://www.zh.ch/de/arbeiten-beim-kanton/fuer-hr-profis/handbuch-personalrecht/definition/rechte-und-pflichten/treue-und-sorgfaltspflicht/meldung-von-missstaenden-whistleblowing-merkblatt.html
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